
SPD Fraktion der Landeshauptstadt Schwerin  
 
Änderungsantrag zu Beschlussvorlage 2328/2008 
 
Beratung Ausschuss für KSS am 14.01.2008 
 
 
 
Zur Erhöhung der Einnahmen der Stadtbibliothek in Umsetzung der HAKO 
Maßnahme 41-2 empfiehlt der Ausschuss Kultur, Sport und Schule der 
Stadtvertreterversammlung der LH Schwerin, den Entgelttarif für die Stadtbibliothek 
vom 29.04.2005 wie folgt zu ändern: 
 
 
Der Entgelttarif 1 wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
 
Erwachsene          20,00 € 
Erwachsene Einwohner der Landeshauptstadt Schwerin   15,00 € 
 
 
Auszubildende, Studenten, Wehr und Zivildienstleistende, 
Personen die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder nach 
dem Wohngeldgesetz erhalten sowie Schwerin-Card-Besitzer 10,00 € 
 
soweit sie Einwohner der Landeshauptstadt Schwerin sind    8,00 € 
 
 
Für eine einmalige Benutzung werden folgende Tagesentgelte 
erhoben: 
 
Erwachsene            5,00 € 
Erwachsene Einwohner der Landeshauptstadt Schwerin     2,50 € 
 
Auszubildende, Studenten, Wehr und Zivildienstleistende, 
Personen die Leistungen nach dem SGB II, XII oder nach  
dem Wohngeldgesetz erhalten sowie Schwerin-Card-Besitzer   2,50 € 
 
soweit sie Einwohner der Landeshauptstadt Schwerin sind    1,25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der Beschlussvorschlag ist vor Beratung in der Stadtvertretung den 
Umlandgemeinden Pampow, Wittenförden, Grambow, Pingelshagen, Dahlberg 
Pinnow, Plate, Sukow, ggf. etc……. mit dem Ziel zur Kenntnis zu geben, durch 
bilaterale Vereinbarungen (Zahlung einer jährlichen Pauschalsumme) eine 
Gleichstellung ihrer Bürgerinnen und Bürger mit denen der LH Stadt Schwerin zu 
erreichen. 
 
 
 
 
 
ÖR     PR 
KAG Benutzungsgebühr : Entgelttarife 
 
Verwaltungsprivatrecht keine Flucht ins Privatrecht 
 
Höhere Belastung Auswärtiger und Willkürverbot 
 
Sachlicher Grund für die Benachteiligung  

• Vergleich der Nutzergruppen 
• Kein höherer Aufwand- keine höhere Gebühr 
• Kein größerer Vorteil, keine höhere Gebühr 
• Kein sachlicher Grund für einen höhrer Gebeühr 

 
Äquivalenzprinzip 
vertretbare Abwägung Leistung Gegenleistung 
 
Gemeinde und ihre Einwohner unter dem Schutz der KV, für diese sind Leistungen 
zu erbringen, nicht für die Nachbargemeinden, Nutzungsrecht grundsätzlich nur bei 
den Einwohnern 
Zulassung Auswärtiger nur zu anderen Tarifen. 




